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Kreditsicherheiten zur 
Eigenkapitalminderung 
KREDITSICHERUNGSRECHT   Zum 1. Januar 2014 ist die CRR in Kraft getreten. Hiernach können auch 
künftig Kreditsicherheiten gemäß Art. 192 ff. CRR eigenkapitalmindernd berücksichtigt werden – jedoch  
ist nun hierfür regelmäßig ein unabhängiges schriftliches Gutachten vorzulegen. Andreas von Oppen
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Die Zeiten der strikten Trennung zwi-
schen Aufsichtsrecht, das dem öffentli-
chen Recht zuzuordnen ist, und Vertrags-
recht, das Teil des Zivilrechts ist, sind Ge-
schichte. Auch das zum 1. Januar 1935 in 
Kraft getretene Kreditwesengesetz (KWG) 
ist seit längerem nicht mehr die einzige 
maßgebliche Rechtsquelle aufsichtlicher 
Vorgaben für Kreditinstitute. Immer stär-
ker wirkt das Aufsichtsrecht in das Zivil-
recht hinein. Wesentliche Ursachen sind 
die Europäisierung der Gesetzgebung in 
Deutschland und die im angelsächsi-
schen Recht weitgehend unbekannte 
Trennung von Zivilrecht und öffentlichem 
Recht.

Der jüngste „Einbruch“ des Aufsichts-
rechts in das Vertragsrecht, insbesondere 
in das Recht der Kreditsicherungsverträ-
ge, erfolgte kürzlich mit Inkrafttreten der 
Capital Requirements Regulation (CRR)1 

am 1. Januar 2014. Zwar regelt die CRR 
an sich nicht die Wirksamkeitsvorausset-
zungen von Kreditsicherungsverträgen, 
wie etwa die Voraussetzungen für die Ver-
einbarung einer Bürgschaft oder Grund-
schuld. Doch macht sie u. a. Vorgaben für 
Inhalt, Form und Dokumentation von 
Kreditsicherungsverträgen, damit Kredit-
institute diese eigenkapitalmindernd be-
rücksichtigen können. Dies führt dazu, 
dass die Banken, um im Wettbewerb be-

stehen zu können, die entsprechenden 
Vorgaben der CRR beachten müssen. Art. 
192 ff. CRR, insbesondere Art. 194 CRR, 
sind hier die maßgeblichen Vorschriften.

Hintergrund

Zum 1. Januar 2014 ist die CRR in Kraft 
getreten. Die Europäische Union hat diese 
Verordnung zusammen mit der Richtlinie 
Capital Requirements Directive IV (CRD 
IV)2 am 26. Juni 2013 verabschiedet. Die 
CRD IV enthält allgemeine qualitative 
Anforderungen, die CRR die wesentlichen 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften, wie  
z. B. die Eigenmitteldefinition, die Min-
desteigenmittel- und Liquiditätsanforde-
rungen. Ergänzt werden die Regelungen 
von CRR und CRD IV um technische Stan-
dards, die die European Banking Autho-
rity (EBA) zur Konkretisierung der CRR 
erarbeiten und erlassen kann. CRR und 
CRD IV sollen gemeinsam die früheren 
Fassungen der CRD reformieren und er-
setzen. Eine Reform der früheren Vor-
schriften war aufgrund der Finanzkrise 
erforderlich geworden. Das CRR/CRD IV-
Paket soll für eine quantitativ und vor al-
lem qualitativ bessere Eigenmittelaus-
stattung der Institute sorgen. 

Als Verordnung gilt die CRR unmittel-
bar und bedarf – anders als die als Richt-
linie verabschiedete CRD – nicht einer 
Umsetzung in nationales Recht. Mithilfe 
der unmittelbaren Geltung der CRR soll 
das sogenannte Single Rulebook, mit 

dem das europäische Bankenaufsichts-
recht harmonisiert, ein einheitlicher 
Rechtsrahmen im europäischen Binnen-
markt geschaffen und regulatorische Ar-
bitrage verhindert werden sollen, inner-
halb der Europäischen Union weitgehend 
ohne nationale Ausnahmen verwirklicht 
werden.3

Bei CRR und CRD handelt sich zwar in 
erster Linie um bankaufsichtsrechtliche 
Regelungen. Jedoch hat insbesondere die 
CRR auch erhebliche Auswirkungen auf 
die Kreditsicherungspraxis der Banken. 
Ausschließlich damit befasst sich der vor-
liegende Beitrag.

Diejenigen Regelungen der CRR, die 
die Anforderungen an Kreditsicherheiten 
betreffen, die die Banken eigenkapital-
mindernd berücksichtigen können, sind 
in Kapitel 4 von Teil 3 Titel II der CRR, 
also in Art. 192 bis Art. 241 CRR geregelt. 
Sie entsprechen in weiten Teilen den 
Maßgaben der bis zum Jahreswechsel 
2013/2014 geltenden Fassung der zum  
1. Januar 2007 in Kraft getretenen Solva-
bilitätsverordnung (SolvV)4. Allerdings 
handelt es sich bei der CRR nun um un-
mittelbar geltendes EU-Recht, während es 
sich bei der SolvV um nationales Recht 
handelt: Mit der SolvV – und den zugleich 
erfolgten Änderungen im Kreditwesenge-
setz (KWG) sowie der Verabschiedung 
von GroMiKV5 und MaRisk6 – wurde die 
CRD7 seinerzeit in deutsches Recht um-
gesetzt. Im Rahmen der CRD war es erst-
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mals möglich, neben Immobiliarsicher-
heiten (wie zuvor bereits gemäß Grund-
satz I) auch andere Sicherheiten in wei-
tem Umfang eigenkapitalmindernd zu be-
rücksichtigen. 

Art. 194 Abs. 1 S. 2 CRR: unabhängi-

ges, schriftliches und begründetes 

Rechtsgutachten für Sicherungsver-

einbarungen

Die seit 1. Januar 2014 geltende CRR 
weicht in einem gewichtigen, die Kredit-
sicherheiten betreffenden Punkt von der 
SolvV a. F. ab: Nach Art. 194 Abs. 1 S. 2 
CRR hat nun das kreditgebende Institut 
auf Anforderung der zuständigen (natio-
nalen) Behörde (zum Begriff „zuständige 
Behörde“ s. Art. 4 Ziff. 40 CRR) „die jüngs-
te Fassung des/der unabhängigen, schrift-
lichen und mit einer Begründung versehe-
nen Rechtsgutachten(s) bereit(zustellen), 
das/die es verwendet hat, um zu ermitteln, 
ob seine Sicherungsvereinbarung(en) die 
unter Art. 194 Abs. 1 Unterabsatz 1 festge-

legte Voraussetzung erfüllt/erfüllen“, also 
ob seine Sicherungsvereinbarungen in al-
len Rechtsräumen rechtswirksam und 
durchsetzbar sind.

Es dürfte freilich stets im wirtschaftli-
chen Interesse eines Kreditinstituts lie-
gen, nur Kreditsicherheiten hereinzuneh-
men, die auch rechtlich wirksam und 
durchsetzbar sind. Denn beispielsweise 
bei einer Insolvenz des Schuldners möch-
te die Bank – je nach Art der gewährten 
Sicherheit – auf den Bürgen zurückgrei-
fen oder die Grundschuld verwerten kön-
nen. Denn Sicherheiten sind neben der 
Bonität des Schuldners der maßgebliche 
Faktor bei der Risikoeinschätzung im 
Rahmen der Kreditvergabe. Eine gesetz-
liche Pflicht zur Überprüfung eines Si-
cherheitenvertrags auf Wirksamkeit und 
Durchsetzbarkeit gab es aber zunächst 
nicht. Mit Einführung der SolvV a. F. zum 
1. Januar 2007 wurden die Kreditinstitu-
te, die Sicherheiten eigenkapitalmin-
dernd berücksichtigen wollten, was ge-

mäß der SolvV a. F. zulässig war, ver-
pflichtet zu prüfen, ob die entsprechen-
den Sicherheitenverträge auch tatsäch-
lich wirksam und durchsetzbar sind (s.  
§ 154 Abs. 1 S. 2 SolvV a. F.). 

Neu gegenüber der bisherigen Vor-
schrift der SolvV a. F. ist nun mit Inkraft-
treten der CRR, dass darüber hinaus ein 
schriftliches und begründetes Rechtsgut-
achten auf Verlangen der Aufsichtsbehör-
de vorzulegen ist, das von einem unab-
hängigen Sachverständigen erstellt wor-
den ist. Dagegen waren bisher schriftli-
che Gutachten hinsichtlich der Wirksam-
keit und Durchsetzbarkeit von Sicherhei-
tenverträgen lediglich bei Auslandssach-
verhalten üblich. 

Bei Kreditinstituten, die im Rahmen 
des IRBA-Ansatzes (IRBA= Internal Ra-
tings Based Approach) die relevante Ver-
lustquote bei Ausfall (LGD= Loss Given 
Default) auf der Grundlage eigener Schät-
zungen (IRB-LGD-Ansatz) ermitteln (dür-
fen), gilt wohl Art. 194 Abs. 1 S. 2 CRR 
nicht unmittelbar (aufgrund eines fehlen-
den Verweises in Art. 181 Abs. 1 lit. f) 
CRR), sondern ggf. nur analog.

Für die Bankpraxis relevante Aspekte 

des Art. 194 Abs. 1 S. 2 CRR 

Unabhängigkeit des Gutachters im Sinne 
von Art. 194 Abs. 1 S. 2 CRR Aus der Re-
gelung des Art. 194 Abs. 1 S. 2 CRR selbst 
ergibt sich nicht, was unter „unabhängig“ 
zu verstehen ist, insbesondere ob ein ex-
terner Gutachter erforderlich ist, oder ob 
das Gutachten auch von einer internen, 
aber unabhängigen Stelle des Kreditin-
stituts erstellt werden kann. 

Die European Banking Authority (EBA) 
hat in ihrem im Internet abrufbaren Q&A-
Prozess zu CRR und CRD IV (Single Rule-
book Q & A) hierzu klarstellend Stellung 
genommen8. Laut EBA muss der unab-
hängige Gutachter im Sinne von Art. 194 
Abs. 1 S. 2 CRR nicht zwingend ein au-
ßenstehender Dritter sein, sondern kann 
auch ein juristisch qualifizierter Mitarbei-
ter der Bank („Internal Legal Counsel“) 

Historischer Kontext des Art. 194 CRR

   1974: Gründung des Basler Ausschusses an der Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich mit Sitz in Basel durch die G10-Staaten infolge der Insolvenz des Bank-
hauses Herstatt in Köln.

   1988: Basel I: Empfehlung des Baseler Ausschusses zur 1. Baseler Eigenkapital-
vereinbarung, u. a. Verknüpfung des Maximalvolumens der Kreditvergabe an das 
verfügbare Eigenkapital.

   1988: „Grundsatz I über die Eigenmittel der Institute“.

   2004: Basel II: neue Eigenkapitalvorschriften, insbesondere drei Säulen: 

   Säule 1: Eigenkapitalanforderungen, 

   Säule 2: Bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess, 

   Säule 3: Aufsichtliche Offenlegung.

   2007: CRD (bzw. CRD I): Umsetzung von Basel II in Europa durch zwei EU-Richtlinien: 
Bankenrichtlinie und Kapitaladäquanzrichtlinie.

   2007: Umsetzung der CRD I in Deutschland durch Änderung KWG sowie durch  
SolvV, MaRisk, GroMiKV.

   2009: CRD II: Korrektur der CRD I.

   2010: CRD III: Korrektur der CRD II.

   2013: Basel III: Reformpaket des Baseler Ausschusses, insbesondere Reformen  
bei Eigenkapitalbasis- und Liquiditätsvorschriften.

   1.1.2014: CRD IV und CRR zur Umsetzung von Basel III in Europa in Kraft.
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sein, der über die erforderliche Unabhän-
gigkeit verfügt. Dies dürfte beispielsweise 
bei einem Mitarbeiter der Rechtsabtei-
lung der Fall sein, sofern die Rechtsabtei-
lung unabhängig von der für die Kredit-
vergabe zuständigen Abteilung ist, also 
von der Marktseite. 

Begutachtung von verwendeten Mustern 
Art. 194 Abs. 1 S. 2 CRR trifft keine Aus-
sage dazu, ob jede einzelne Sicherungsver-
einbarung begutachtet werden muss, oder 
ob es auch ausreichend ist, dass vom Kre-
ditinstitut wiederholt verwendete Muster 
begutachtet werden. Aus dem Klammerzu-
satz „seine Sicherungsver einbarung(en)“ 
könnte aber geschlossen werden, dass der 
Gesetzgeber auch Musterverträge, die für 
eine Vielzahl von Geschäften verwendet 
werden, vor Augen hatte. Im Rahmen des 
bereits erwähnten Q&A-Prozesses hat die 
EBA mitgeteilt, dass nicht jede einzelne Si-
cherungsvereinbarung eines Sicherungs-
geschäfts eines Gutachtens gemäß Art. 
194 Abs. 1 S. 2 CRR bedarf, sondern dass 
es vielmehr ausreicht, dass das Rechtsgut-
achten mit kurzer konkreter Begründung 
bestätigt, dass das üblicherweise verwen-
dete Muster generell den Anforderungen 
des Art. 194 CRR genügt. Daher können 
Banken, die eigene Formulare für herein-
genommene Kreditsicherheiten verwen-
den, diese Formulare im Sinne von Art. 194 
Abs. 1 CRR begutachten lassen, und zwar 
durch ihre eigene Rechtsabteilung (s. o.). 
Allerdings ist dann bankintern durch die 
Vorgabe interner Prozesse entsprechend 
sicherzustellen, dass bei der Verwendung 
von Mustern nicht von diesen abgewichen 
wird, insbesondere die rechtlichen Rege-
lungen unangetastet bleiben. 

Der Bank-Verlag, bei dem Musterformu-
lare für Kreditsicherungsverträge bezogen 
werden können, hat zum 1. Januar 2014 
entsprechende Rechtsgutachten für die 
von ihm herausgegebenen Formulare für 
Kreditsicherungsverträge zur Verfügung 
gestellt.9 Die Betreuung der Rechtsgutach-
ten erfolgt durch Praktiker, die auch die 

entsprechenden Formulare entwickelt 
und jeweils den veränderten rechtlichen 
Gegebenheiten angepasst hatten.

Begutachtung eines Individualvertrags 
Sofern die Sicherungsvereinbarung nicht 
auf einem Formular beruht, sondern es 
sich um einen Individualvertrag handelt, 
der von der (unabhängigen) Rechtsabtei-
lung der Bank konzipiert worden ist, 
kann nicht ohne Weiteres die unabhängi-
ge Begutachtung im Sinne von Art. 194 
Abs. 1 S. 2 CRR impliziert werden. Viel-
mehr bedarf der Sicherungsvertrag dann 
zusätzlich einer Freizeichnung durch ei-
nen unabhängigen Gutachter, aus der 
sich ergibt, dass der Vertrag geprüft und 
für rechtswirksam und durchsetzbar an-
gesehen wird. Dabei sind, so die deutsche 
Bankenaufsicht, keine besonderen For-
malia einzuhalten; es muss lediglich er-
kennbar und nachvollziehbar sein, dass 
ein Rechtskundiger sich mit der Frage der 
Rechtswirksamkeit und Durchsetzbarkeit 
des Vertrags befasst hat. Das Gleiche gilt 
für Verträge, die von Rechtsanwälten ver-
fasst wurden. In beiden Fällen kann der 
Gutachter beispielsweise ein Mitarbeiter 
der Rechtsabteilung oder ein externer 
Rechtsanwalt sein.

Maßgeblicher Zeitpunkt für Begutach-
tung Nach Auffassung der Bankenauf-
sicht ist für die Frage, ob ein Gutachten 
nach Art. 194 Abs. 1 CRR erforderlich ist, 
nicht der Zeitpunkt der Bestellung der 
Kreditsicherheit maßgeblich, sondern 
der Umstand, ob eine Kreditsicherheit ei-
genkapitalmindernd berücksichtigt wer-
den soll. Das bedeutet, dass auch Altfälle, 
also solche Kreditsicherheiten, die vor 
dem 1. Januar 2014 bestellt wurden und 
nach diesem Zeitpunkt zu Eigenkapital-
minderungszwecken verwendet werden 
sollen, eines Gutachtens nach Art. 194 
Abs. 1 S. 2 CRR bedürfen. 

Zwar sind diese Kreditsicherheiten 
schon in der Vergangenheit auf ihre 
Rechts wirksamkeit und Durchsetzbarkeit 

überprüft worden und haben einem stän-
digen Monitoring unterlegen. Eine unab-
hängige schriftliche Begutachtung hat je-
doch mangels regulatorischer Vorgaben 
in der bisher hierfür maßgeblichen SolvV 
a. F. bislang in der Regel nicht stattgefun-
den. Deswegen ist eine Begutachtung ge-
mäß Art. 194 Abs. 1 CRR auch für soge-
nannte Altsicherheiten, die nun zu Eigen-
kapitalminderungszwecken eingesetzt 
werden, erforderlich. Dabei reicht nach 
Ansicht der Bankenaufsicht als Begutach-
tung aus, dass der Geschäftsleitung be-
stimmte Musterformulare zur Verwen-
dung empfohlen worden sind, oder dass 
den Entscheidungsträgern mitgeteilt wor-
den ist, dass ein bestimmter Individual-
vertrag unterzeichnet werden könne. Da-
bei muss allerdings diese Freigabe jeweils 
von Mitarbeitern der Rechtsabteilung 
bzw. externen Anwälten stammen (s. o.), 
und sie muss dokumentiert und damit 
nachvollziehbar sein.

Aktualisierung der Gutachten Art. 194 
Abs. 1 CRR macht keine konkreten Min-
destvorgaben für eine Aktualisierung der 
Gutachten und gibt auch keinen bestimm-
ten Zyklus vor. Allerdings lässt sich aus 
der Formulierung des Art. 194 Abs. 1 S. 2 
CRR („die jüngste Fassung des … Gutach-
tens“) schließen, dass der Gesetzgeber 
von einer gewissen laufenden Überprü-
fung bzw. Aktualisierung der Gutachten 
ausgeht. Ähnlich hatte bereits die SolvV 
a. F. (§ 172 Abs. 3 SolvV a. F.) vorgesehen, 
dass die Rechtswirksamkeit und Durch-
setzbarkeit der Sicherheit jederzeit si-
cherzustellen ist; allerdings ohne das Er-
fordernis der schriftlichen Bestätigung. 
Auch ergibt sich aus Sinn und Zweck von 
Art. 194 Abs. 1 CRR, dass – im Wege der 
Überprüfung und Aktualisierung der 
Gutachten – sicherzustellen ist, dass die 
Gutachten auch später noch aussagefähig 
sind und die einmal getroffene Aussage 
zur Rechtswirksamkeit und Durchsetz-
barkeit einer Sicherungsvereinbarung 
weiterhin zutreffend ist. Dabei ist wohl 
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ein fester Zyklus nicht geboten, sondern 
eher eine anlassbezogene Aktualisierung 
sinnvoll (z. B. bei Änderung der Recht-
sprechung oder Gesetzgebung).

Ausgewählte spezielle Anforderungen 

der CRR an bestimmte Arten von 

Kreditsicherheiten

Wichtige Kreditsicherheiten in der Bank-
praxis sind u. a. die Garantie bzw. Bürg-
schaft und die Grundschuld, aber auch 
die Sicherungszession sowie die Siche-
rungsübereignung. Die CRR – wie bereits 
zuvor die CRD bzw. SolvV a. F. – enthält 
zu den einzelnen Sicherheitenarten Spe-
zialregelungen, die zu beachten sind, da-
mit die entsprechenden Kreditsicherhei-
ten eigenkapitalmindernd berücksichtigt 
werden können. Nachstehend werden 
ausgewählte spezielle Anforderungen der 
CRR an bestimmte Arten von Kreditsi-
cherheiten dargestellt:

Erfordernis der „Schriftform“ bei Garanti-
en gemäß Art. 183 Abs. 1 lit. c) CRR Nach 
Art. 183 Abs. 1 lit. c) CRR ist eine Voraus-
setzung für die Anerkennung von Garan-
tien als Kreditsicherheit, dass die Garantie 
„in Schriftform“ vorliegt. Als Garantie im 
Sinne dieser Vorschrift ist nach der Entste-
hungsgeschichte der CRR wohl auch die 
Bürgschaft anzusehen. Was aber ist hier 
unter „Schriftform“ zu verstehen? Nach 
der deutschen Legaldefinition der Schrift-
form in § 126 Abs. 1 BGB wäre das Schrift-
formerfordernis nur dann erfüllt, wenn die 
Urkunde von dem Aussteller eigenhändig 
durch Namensunterschrift oder mittels no-
tariell beglaubigten Handzeichens unter-
zeichnet worden ist. Allerdings ist der Be-
griff der „Schriftform“ nach europäischem 
Recht anders auszulegen als nach deut-
schem Zivilrecht. So hat auch das OLG 
München10 entschieden, dass der Begriff 
der Schriftform auslegungsfähig sei und 
auch die Textform erfassen könne. Somit 
dürfte hier auch die Textform gemäß  
§ 126b BGB ausreichend sein, sodass eine 
Garantie gemäß Art. 183 Abs. 1 lit. c) CRR 

anerkennungsfähig ist. Dies entspricht 
auch dem vermutlichen Sinn und Zweck 
der Regelung, mit der die Dokumentation 
einer Garantie bzw. Bürgschaft sicherge-
stellt werden soll. 

Nachweis des Versicherungsschutzes 
von Immobilien gemäß Art. 208 Abs. 5 
CRR Nach Art. 208 Abs. 5 CRR müssen 
die Banken über Verfahren verfügen, mit 
denen sie überwachen, dass die als Si-
cherheit akzeptierte Immobilie angemes-
sen gegen Schäden versichert ist. Diese 
Regelung soll den Fortbestand der Wert-
haltigkeit der Kreditsicherheit während 
der Kreditlaufzeit sicherstellen. Es reicht 
wohl nicht aus, sich bei einer Sicherhei-
tenbestellung das Vorhandensein einer 
Versicherung nachweisen zu lassen. Son-
dern darüber hinaus ist auch eine konti-
nuierliche Überprüfung des Fortbeste-
hens des Versicherungsschutzes erfor-
derlich. Hat die Bank dem Gebäudeversi-
cherer die Grundschuld gemäß § 142 
VVG angemeldet, dürfte insoweit der ge-
setzliche Schutz des § 144 VVG ausrei-
chend sein. Hiernach ist die Kündigung 
des Versicherungsverhältnisses nur dann 
zulässig, wenn der Hypotheken-/Grund-
schuldgläubiger der Kündigung aus-
drücklich zugestimmt hat. Folglich kann 
die Bank vom Fortbestehen des Versiche-
rungsverhältnisses ausgehen, solange sie 
nicht ausdrücklich um Zustimmung zu 
dessen Beendigung gebeten worden ist. 
Solche Anmeldungen durch die finanzie-
rende Bank gemäß § 142 VVG werden in 
der Praxis jedoch vielfach nicht vorge-
nommen, weil der Aufwand hierfür für 
die Banken zu groß ist. Stattdessen unter-
halten die Institute häufig eine sogenann-
te Feuerausfallversicherung, die die Bank 
auch ohne Anmeldung so stellt, als ob das 
Grundpfandrecht dem Feuer- bzw. Gebäu-
deversicherer angezeigt worden wäre. 
Diese Versicherung tritt insbesondere 
dann ein, wenn eine Feuerversicherung 
des Grundstückseigentümers nicht mehr 
besteht oder dieser Versicherer wegen 

Obliegenheitsverletzungen des Versiche-
rungsnehmers zur Leistungsverweige-
rung berechtigt ist. Auch das Vorhanden-
sein dieses von der Bank selbst unter-
haltenen Versicherungsvertrags dürfte 
wohl den Anforderungen des Art. 208 
Abs. 5 CRR genügen.

Verwertung einer als Sicherheit abgetre-
tenen Forderung gemäß Art. 209 Abs. 2 
lit. f) CRR Nach Art. 209 Abs. 2 lit. f) CRR, 
der nur für Forderungen, nicht aber für 
andere Sicherheiten gilt, muss die Bank 
bei Zahlungsschwierigkeiten oder Ausfall 
des Kreditnehmers das Recht haben, die 
Forderung ohne Zustimmung des Forde-
rungsschuldners zu verkaufen oder auf 
andere Parteien zu übertragen, also die 
Sicherheit zu verwerten. Nach Art. 178 
Abs. 1 CRR, der die Definition des Be-
griffs „Ausfall“ enthält, liegt ein Schuld-
nerausfall dann vor, wenn nach Einschät-
zung des Instituts das Begleichen der Ver-
bindlichkeit durch den Schuldner un-
wahrscheinlich oder aber der Schuldner 
mit seinen Zahlungen mehr als 90 Tage 
im Rückstand ist. Vor diesem Hinter-
grund ist Art. 209 Abs. 2 lit. f) CRR wohl 
so auszulegen, dass bei Eintritt des Aus-
falls die Verwertung nicht noch von einer 
Zustimmung des Drittschuldners abhän-
gen darf. Mithin können nur solche For-
derungen als Eigenkapital eingesetzt 
werden, die nicht mit einem Abtretungs-
verbot oder einem Zustimmungsvorbe-
halt des Drittschuldners versehen sind. 
Da nach deutschem Recht derartige For-
derungen bei Globalzessionen von vorn-
herein ausgenommen sind, dürfte die Re-
gelung keine praktischen Schwierigkei-
ten für die finanzierende Bank aufwerfen.

Beschreibung einer sonstigen Sachsi-
cherheit im Kreditvertrag gemäß Art. 210 
lit. d) CRR Artikel 210 lit. d) CRR be-
stimmt, dass der Kreditvertrag bei „sons-
tigen Sachsicherheiten“ eine detaillierte 
Beschreibung der Sicherheiten sowie um-
fassende Angaben zu Art und Häufigkeit 
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der Neubewertung enthält. Das Anliegen 
dieser Vorschrift ist nachvollziehbar. Je-
doch werden in der deutschen Praxis üb-
licherweise Kreditvertrag und Siche-
rungsvertrag als zwei gesonderte Verein-
barungen geregelt, u. a. weil Kreditneh-
mer und Sicherungsgeber verschiedene 
Personen sein können, wenn nicht eine 
Eigensicherheit, sondern eine Fremdsi-
cherheit gestellt wird. So wird im Kredit-
vertrag in der Praxis lediglich geregelt, 
dass der Kredit nur gegen Sicherheiten-
stellung gewährt wird. Die Konkretisie-
rung der Sicherheit erfolgt dann im Si-
cherheitenvertrag. Jedoch sieht die deut-
sche Bankenaufsicht Kreditvertrag und 
Sicherheitenvertrag als wirtschaftliche 
Einheit an, sodass die von Art. 210 lit. d) 
CRR geforderte Beschreibung der Sicher-
heiten im Kreditvertrag auch im Sicher-
heitenvertrag erfolgen kann. Daher sollte 
der Sicherheitenvertrag bei „sonstigen 

Sachsicherheiten“ neben der Beschrei-
bung der Sicherheiten stets auch eine Re-
gelung zu deren Neubewertung enthalten.

Fazit

Das mit Art. 194 Abs. 1 S. 2 CRR neu ein-
geführte Erfordernis eines unabhängigen, 
schriftlichen und begründeten Gutachtens, 
mit dem bei Kreditsicherheiten, die eigen-
kapitalmindernd berücksichtigt werden 
sollen, deren Rechtswirksamkeit und 
Durch setzbarkeit darzulegen ist, bringt für 
die Institute einen erheblichen Mehrauf-
wand mit sich. Erleichterung schafft hier 
allein der Umstand, dass auch Muster, die 
für eine Vielzahl von Verträgen verwendet 
werden, i. S. d. Art. 194 Abs. 1 CRR begut-
achtet werden können. Jedoch ist dann 
bankintern durch entsprechend vorgege-
bene Prozesse sicherzustellen, dass bei der 
Verwendung eines Musters von seinem In-
halt nicht abgewichen wird.  ó 

Autor: RA Dr. Andreas von Oppen ist Abteilungsdi-
rektor im Bundesverband deutscher Banken (BdB). 
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